Burggesellschaft Aichelburg o.s. mit Sitz in Velká Úpa I/323 – Burg
Besucherordnung
der Waldburg Aichelburg in Temný Důl einschließlich aller Ausstattungen/Einrichtungen des Lehrwanderwegs
Sie wird in Übereinstimmung mit der Satzung der am Ministerium des Innern der ČR unter Akt.-Nr. II/s-OS/1-29634/96 vom 27.3.1996 registrierten Burggesellschaft „Hradní společnosti Aichelburg o.s.“ und des Weiteren in Übereinstimmung mit dem Mietvertrag zum Objekt der Burg mit der Verwaltung des KRNAP Vrchlabí vom 17.7.1996 herausgegeben.
                                       Artikel 1 – einleitende Bestimmungen
1) Sinn und Zweck dieser Besucherordnung ist es, den Betrieb der Burg und der Begleiteinrichtungen des Lehrwanderweges Aichelburg für die Öffentlichkeit sicher zu stellen und dies in Einklang mit dem Schutz der Umwelt auf dem Territorium des Riesengebirgsnationalparks und dem Schutz der Kulturdenkmale der Gemeinde Horní Maršov und der Stadt Pec pod Sněžkou.
2) Die als Gedenkstätte errichtete Waldburg ist Bestandteil eines Lehrwanderwegs, der dem Angedenken an Berthold Graf von Aichelburg der Herrschaft Marschendorf/Horní Maršov in der 1. Hälfte des 19. Jhds. und dessen guten Taten gewidmet ist. Entsprechende Informationsschautafeln stehen an den folgenden Stellen: „Na kopečku“, auf dem Marktplatz von Horní Maršov, im Ortsteil Temný Důl, an der Straßenkreuzung „Na křižovatce“ und bei Vlašské boudy in Velká Úpa I. 

3) Die Burggesellschaft Aichelburg bevollmächtigt den „Veselý výlet“ – Lenka Klimešová, HR-Nr.: 46470816 in Temný Důl Nr. 46 kraft Auftragsvertrag zur Vermittlung in der Sache der Ausleihung der Schlüssel zur Burg, einschließlich der entsprechenden Registrierung im Besucherbuch und des Verkaufs der Eintrittskarten.
                                       Artikel 2 – Betriebsordnung 

1) Die Waldburg Aichelburg ist ein traditioneller Ausflugsort mitten im Wald, in dem sich jedoch auch scheue Tiere aufhalten, deshalb ist es passend, sich ruhig und rücksichtsvoll zu verhalten und die Wege und deren Umgebung in einem ordentlichen und sauberen Zustand zu erhalten.
2) Der Lehrwanderweg ist das ganze Jahr über zugänglich, dennoch empfehlen wir des anspruchsvollen gebirgigen Geländes wegen, Besuche der Burg selbst auf den Sommer zu beschränken.  Im Frühling werfen die Waldtiere ihre Jungtiere, im Herbst wiederum ist Jagdzeit. Im Winter ist die Burg auch für den Bergdienst schwer zugänglich. Für Rollstuhlfahrer und körperbehinderte Personen ist die Burg nicht zugänglich.
3) In der Urlaubssaison dürfen sich anständige Urlauber in der Galerie Veselý výlet im Ort Temný Důl die Schlüssel von der Burg ausleihen und dies in der Zeit von 8,30 Uhr bis 15,30 Uhr, wobei die Schlüssel spätestens bis 17,30 Uhr zurückzubringen sind. Die Schlüssel werden unter folgenden Voraussetzungen ausgeliehen: die ausleihenden Personen müssen das 18. Lebensjahr erreicht haben, was anhand des Ausweises oder Passes nachzuweisen ist, nach einem entsprechenden Eintrag im Besucherbuch, der Entrichtung des Eintrittspreises und eines Pfands (Geld- oder Sachpfand) oder der  Unterzeichnung eines Vertrags über die Schadenanerkennung im Falle des Verlusts der Schlüssel oder der Beschädigung der Burganlage oder des Diebstahls der Innenausstattung, usw.   Im eigenen Interesse ist es angebracht, festgestellte Schäden zu melden, die von vorherigen Besuchern verursacht worden sind. Im Besucherbuch wird auch die Aufenthaltsdauer auf der Aichelburg vermerkt, einschließlich des spätestmöglichen Zeitpunkts zur Schlüsselrückgabe, um diese der nächsten Gruppe ausleihen zu können. Es bestehen keinerlei Rechtsansprüche auf die Ausleihung der Schlüssel und das Personal ist berechtigt, den Verleih der Schlüssel zu verweigern.
4) Zur Besichtigung der Burg ist ein Eintrittspreis  von  10,- CZK pro Erwachsene und von 5,- CZK für Kinder oder Studenten mit gültigem Studienausweis zu entrichten, mindestens jedoch ein Preis von  40,- CZK pro Besuch. Die Eintrittskarte enthält die folgenden Angaben: das Wappen der Gesellschaft, die fortlfd. Nummer, die Höhe des Eintrittspreises und den Stempel der Burggesellschaft Aichelburg.
5) Schüler und Studenten in Begleitung von Pädagogen aus den Schuleinrichtungen ZŠ und DVÚ Horní Maršov, Zentrum SEVER Horní Maršov, ZŠ Pec pod Sněžkou und ZŠ Malá Úpa haben freien Eintritt, unter der Voraussetzung eines entsprechenden Eintrags im Besucherbuch und Übernahme der Haftung.
6) Die Mitglieder der Burggesellschaft und die Besucher in ihrer Begleitung (sofern es sich nicht um deren kommerzielle Aktivitäten handelt) haben Eintritt frei - unter der Voraussetzung eines entsprechenden Eintrags im Besucherbuch und der Übernahme der Haftung für eventuelle Schäden.
7)  Vorrang bei der Ausleihung der Schlüssel haben Mitglieder der Burggesellschaft, vorgebuchte Gruppen, sowie Reservierungen zu Besprechungen der Mitarbeiter KRNAP-Verwaltung. Darüber hinaus auch geplante Jagdaktionen der Forstwirtschaft oder organisierte Kulturprogramme, die vorher von der Gesellschaftsleitung gebilligt worden sind.   Die Burg ist nicht für Privataktivitäten von Bürgern oder zur kommerziellen Nutzung durch Unternehmer und Gesellschaften bestimmt.
Artikel 3 – Ausstattung der Burg
1) Zur Ausstattung der verschlossenen Aichelburg gehören die folgenden Gegenstände: die Gipsbüste von Graf Bertholda, eine Gedenktafel, das Wappen mit gräflicher Krone und den Initialen B. A., eine Schießscheibe und Ergebnistabelle eines Schießwettbewerbs, zwei Tische, zwei Bänke, Feuerlöscher, Schränkchen mit Ess- und Küchenausstattung (nur für den Bedarf der Burggesellschaft), Schlüssel vom WC und Reinigungsmittel. Besucher können von der Burgkammer aus die Außenterrasse und den Turm besichtigen. Die Kellerräume sind verschlossen und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.
2) Der Burghof ist durchgängig und mit Wegweisern und Ruhebänken mit offener Feuerstelle versehen.  Hier her führt auch eine Wasserleitung, die in eine offene Holzrinne mündet. Hier kann man sich die Hände waschen oder gegebenenfalls nach der Verwendung der Feuerstelle das Feuer löschen. Die Wasserleitung ist mit einem Wasserhahn versehen, lassen sie deshalb bitte das Wasser nicht unnütz fließen. 
                                                  Artikel 4 – Begleiteinrichtungen
1) Begleiteinrichtungen des Lehrpfades sind Wegweiser, Informationsschautafeln an ausgewählten Objekten im Gelände, des Weiteren Ruhebänke, Bänke mit Tischen, Leitern, WC in Nähe der Burg, Rinnen mit fließendem Wasser, Wasserleitung, Feuerstelle und Abfallkörbe. 

[image: image1.jpg]



Horní Maršov, am 15. 06. 2000
    Milan Vích    e.h.                                                                               Ing. Lenka Klimešová  e.h.                                                                                                                          

    Sekretär der Bürgergesellschaft                                                       für die Galerie Veselý výlet
